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plenasque laboribus mundi aetates quique felici morte 
vicerunt, septima iam sabbati perennis aetate suscepti 
octavam beatae resurrectionis aetatem . . . expectant’. 
An dieser Stelle giebt ‘quique’ keinen Sinn, und wie Giles 
in seiner Ausgabe ‘quicunque’ geschrieben hat, so hat 
Mommsen die noch näher liegende Emendation zu ‘quiqui’ 
vorgeschlagen. In dem St. Galler Codex hat man eine 
andere Besserung versucht, indem vor ‘quique’ in eine von 
erster Hand gelassene Lücke von zweiter Hand ‘sancti’ 
eingetragen ist — eine offenbare Interpolation, die aber 
gleichfalls wenigstens einen Sinn anstrebt. Diese Inter­
polation von ‘sancti’ kehrt nun im Drucke Sichards an 
der gleichen Stelle wieder, und dass Sichard hier den Text 
von S genau wiedergiebt, verbürgt uns die Uebereinstimmung 
mit Bernold, dessen Lesung an dieser Stelle glücklicher 
Weise bekannt ist1. Begegnet also in S eine von dem 
Corrector des Cod. Sangallensis eingeschobene Interpolation, 
die, wie ich nunmehr constatiere, den beiden aus Reichenau 
stammenden Texten des Parisinus 4860 und des Carls­
ruhensis Aug. 239 fremd ist, und kann nur eine Hs. eines 
dieser beiden Klöster als Quelle von S in Betracht kom­
men, so reicht, glaube ich, diese Stelle aus, um sich 
mit voller Sicherheit für St. Gallen als den Entstehungs­
ort von S zu entscheiden2. Damit ist abermals Hermanns 
Autorschaft von S ausgeschlossen; damit ist aber zu­
gleich, da die mit Christi Geburt beginnende Partie von S 
aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in St. Gallen com­
piliert sein kann, aufs neue festgestellt, dass S für diese 
Partie nicht auf die Urquellen, sondern bereits auf eine 
ältere Compilation zurückgeht. Das Ergebnis auch dieser 
Untersuchung stimmt also aufs beste zu dem oben Ge­
wonnenen. Eine uns verlorene, in Reichenau entstan­
dene, mit Christi Geburt anhebende Chronik ist die 
gemeinsame Quelle von S und H. S ist ein aus ihr in 
St. Gallen angefertigtes Excerpt, dem dort eine Abschrift 
von Beda’s grösserer Chronik (bis auf Domitian) voran­
gestellt worden ist.

1) Vgl. SS. V, 400 Z. 31. 2) Natürlich will ich nicht behaupten,
dass in S der Sangall. 251 unmittelbar benutzt ist. Man könnte auch 
an eine der anderen Hss., namentlich an Cod. 250 denken, den Mommsen 
für eine Abschrift von 251 hält: aber dessen Lesarten kennen wir nicht.


